
I. Institution, Sitz, Zusammenset-

zung, Sekretariat und Finanzen

Art. 1 (Aufgabe)

1 Der Schweizer Presserat steht dem

Publikum und den Medienschaffenden

als Beschwerdeinstanz für medienethi-

sche Fragen zur Verfügung. Mit seiner

Tätigkeit soll er zur Reflexion über grund-

sätzliche medienethische Probleme

beitragen, und damit medienethische Dis-

kussionen in den Redaktionen anregen.

2 Der Schweizer Presserat nimmt auf

Beschwerde hin oder von sich aus Stellung

zu Fragen der Berufsethik der Journalistin-

nen und Journalisten. Er verteidigt die

Presse- und Meinungsäusserungsfreiheit.

3 Grundlage der Stellungnahmen des

Schweizer Presserates bilden die «Erklä-

rung der Pflichten und Rechte der Journa-

listinnen und Journalisten» (einschliesslich

der im Zusammenhang mit der Erweite-

rung der Trägerschaft des Presserates auf

Verleger und RTV-Veranstalter vereinbar-

ten Protokollerklärungen), die dazu vom

Schweizer Presserat erlassenen Richtli-

nien sowie die Praxis des Schweizer Pres-

serates. Der Schweizer Presserat kann für

seine Stellungnahmen auch ausländische

und internationale medienethische Kodi-

zes heranziehen.

4 Die Zuständigkeit des Schweizer

Presserates erstreckt sich auf den red-

aktionellen Teil oder damit zusammen-

hängender berufsethischer Fragen sämt-

licher öffentlicher, periodischer und/oder

auf die Aktualität bezogenen Medien.

Art. 2 (Sitz)

Der Presserat hat seinen Sitz bei seinem

Sekretariat.

Art. 3 (Zusammensetzung)

1 Der Schweizer Presserat besteht

aus 21 Mitgliedern. Sechs Mitglieder des

Schweizer Presserates sind Vertreter

des Publikums. Sie üben keine Medien-

berufe aus. Die übrigen Mitglieder des

Presserates sind als Berufsjournalistin-

nen und -journalisten oder sonstwie in

der Medienbranche in erheblichem Um-

fang publizistisch tätig. Mitglieder des

Stiftungsrats der Stiftung «Schweizer

Presserat» sind nicht wählbar.

2 Mindestens sechs Mitglieder des

Schweizer Presserates müssen aus der

französischsprachigen Schweiz, minde-

stens zwei aus der italienischsprachigen

Schweiz stammen. Nach Möglichkeit ist

auch die rätoromanische Sprachgruppe

zu berücksichtigen. Der Präsident /die

Präsidentin und die beiden Vizepräsi-

dent/innen dürfen nicht alle der gleichen

Sprachregion angehören.

3 Jedes Geschlecht besetzt minde-

stens 8 Sitze.

4 Der Schweizer Presserat tagt in drei

siebenköpfigen Kammern, die vom Prä-

sidenten/der Präsidentin und den beiden

Vizepräsidenten/Vizepräsidentinnen ge-

leitet werden. Die Zusammensetzung

der Kammern wird durch das Presserat-

splenum festgelegt.

5 Die Präsidentin / der Präsident, die

beiden Vizepräsident/innen und die Mit-
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glieder des Schweizer Presserates wer-

den vom Stiftungsrat der Stiftung

Schweizer Presserat auf eine Amtsdau-

er von vier Jahren gewählt. Zweimalige

Wiederwahl ist möglich.

Art. 4 (Sekretariat)

1 Dem Schweizer Presserat wird ein

Sekretariat beigegeben.

2 Die Stellenbesetzung erfolgt durch

den Stiftungsrat der Stiftung Schweizer

Presserat im Einvernehmen mit dem

Presseratspräsidium.

3 Die Pflichten und Rechte des Sekre-

tariats werden durch einen Anstellungs-

vertrag geregelt.

Art. 5 (Finanzen)

1 Der Schweizer Presserat verfügt über

einen Kredit, der im Budget der Stiftung

Schweizer Presserat aufgeführt wird.

2 Der Kredit wird durch das Presse-

ratssekretariat verwaltet.

II. Verfahren

Art. 6 (Legitimation)

1 Beschwerdeberechtigt ist jedermann.

2 Der Presserat kann mit Mehrheitsbe-

schluss Fälle von grundsätzlicher Bedeu-

tung von sich aus aufgreifen.

Art. 7 (Verfahrenseinleitung)

1 Ein Verfahren vor dem Schweizer

Presserat wird durch Einreichung einer Be-

schwerde an das Sekretariat oder durch

Beschluss des Plenums des Schweizer

Presserates eröffnet.

2 Die Genehmigung der Eröffnung eines

Verfahrens (Art. 6 Abs. 2) kann das Plenum

auch erteilen, nachdem das Verfahren

durch Beschluss einer Kammer bereits vor-

läufig eröffnet worden ist.

Art. 8 (Begründung)

1 Beschwerden sind zu begründen.

2 Die Beschwerdebegründung muss

den massgeblichen Sachverhalt enthalten

und zudem angeben, welche Punkte der

«Erklärung der Pflichten und Rechte der

Journalistinnen und Journalisten» aus Sicht

der Beschwerdeführerin/des Beschwerde-

führers durch den beanstandeten Medien-

bericht verletzt worden sind.

3 In der Beschwerdebegründung ist

weiter anzugeben, ob im Zusammenhang

mit dem Beschwerdegegenstand bereits

ein rundfunkrechtliches Verfahren oder ein

Gerichtsverfahren eingeleitet worden ist

oder ob ein solches noch anhängig ge-

macht werden soll.

4 Mit der Beschwerdegründung ist eine

Kopie des beanstandeten Medienbeitrags

in Text und/oder Ton bzw. Bild einzurei-

chen.

Art. 9 (Beschwerdeeingang)

1 Der Beschwerdeeingang ist dem Be-

schwerdeführer/der Beschwerdeführerin

durch das Sekretariat umgehend zu bestä-

tigen.

2 Das Sekretariat leitet die eingegange-

nen Beschwerden unverzüglich an die Prä-
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sidentin/den Präsidenten und die beiden

Vizepräsident/innen weiter.

3 Richtet sich die Beschwerde gegen

eine Sendung, gegen die der Beschwer-

deführer selber kein rundfunkrechtliches

Verfahren anhängig gemacht hat, klärt

das Sekretariat ab, ob in der gleichen

Angelegenheit von Dritten veranlasste

rundfunkrechtliche Verfahren anhängig

sind.

4 Das Presseratspräsidium unterzieht

die Beschwerden einer vorläufigen Prü-

fung.

Art. 10 (Nichteintreten)

1 Der Schweizer Presserat tritt auf Be-

schwerden nicht ein:

– wenn deren Gegenstand ausserhalb

seines Zuständigkeitsbereichs (Art. 1

Abs. 4) liegt;

– wenn sie offensichtlich unbegründet

sind;

– wenn sie sich nicht auf berufsethische

Fragestellungen (sondern z.B. auf pro-

grammrechtliche Prinzipien wie Ausge-

wogenheit, Sachgerechtigkeits- und

Vielfaltsgebot) beziehen;

– wenn die Beschwerdeführerin/der Be-

schwerdeführer den Presserat miss-

brauchen will, um an Beweismittel zu

gelangen, an die sie auf anderem Wege

nicht gelangen könnte oder wenn die

beschwerdeführende Partei dem Pres-

serat Beweismittel vorenthält;

– wenn sich die betroffene Redaktion bei

einer Angelegenheit von geringer Rele-

vanz bereits öffentlich entschuldigt

und/oder Korrekturmassnahmen ergrif-

fen hat.

– wenn die Publikation des beanstande-

ten Medienberichts länger als sechs

Monate zurückliegt

2 Der Schweizer Presserat kann auf

Beschwerden eintreten, auch wenn im Zu-

sammenhang mit dem Beschwerde-

gegenstand bereits ein rundfunkrechtli-

ches Verfahren oder ein Gerichtsverfahren

eingeleitet worden ist oder ein solches von

der Beschwerdeführerin/dem Beschwer-

deführer noch anhängig gemacht werden

soll, sofern sich berufsethische Grund-

satzfragen stellen.

Art. 11 (Beschwerdeantwort)

1 Ist eine Beschwerde nicht offensicht-

lich unbegründet und ist eine Journali-

stin/einJournalist oder ein Informations-

medium (Art. 1 Abs. 4) von einer Be-

schwerde direkt betroffen, ist durch das

Sekretariat eine Beschwerdeantwort ein-

zuholen.

2 Das Presseratssekretariat stellt der

Beschwerdegegnerin/dem Beschwerde-

gegner eine Kopie der vollständigen Be-

schwerdeunterlagen zu und räumt eine

Frist von 30 Tagen zur Einreichung einer

Stellungnahme ein.

3 Bei parallel hängigen rundfunkrecht-

lichen Verfahren kann die von einer Be-

schwerde betroffene Redaktion ihre Stel-

lungnahme(n) aus dem/den rundfunk-

rechtlichen Verfahren dem Presserat als

Beschwerdeantwort einreichen.

4 Eine Kopie der Beschwerdeantwort

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
Consiglio svizzero della stampa
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ist vom Sekretariat der Beschwerdeführe-

rin/dem Beschwerdeführer zuzustellen.

5 Nach Eingang der Beschwerdeant-

wort entscheidet das Präsidium über wei-

tere Instruktionsmassnahmen.

6 In Ergänzung des Schriftenwechsels

kann der Presserat die Parteien zu einer

mündlichen Anhörung einladen und Hea-

rings mit Experten durchführen. Er kann zu-

dem ergänzende Stellungnahmen von den

Parteien oder von Dritten einholen.

7 Erscheinen aus Sicht des Präsidiums

keine weiteren Instruktionsmassnahmen

notwendig, gibt das Sekretariat den Par-

teien den Abschluss des Schriftenwech-

sels bekannt und orientiert über das weite-

re Verfahren.

Art. 12 (Zuständigkeit von Präsidium,

Kammern und Plenum)

1 Das Präsidium (Präsident/in und Vize-

präsident/innen) behandelt Beschwerden,

auf die der Presserat nicht eintritt (Art. 10),

die in ihren Grundzügen mit vom Presserat

bereits früher behandelten Fällen überein-

stimmen oder die von untergeordneter Be-

deutung erscheinen.

2 Das Präsidium weist die weiteren Be-

schwerden einer der drei Kammern zu.

3 Stellen sich mit einer Beschwerde be-

rufsethische Fragen von grundsätzlicher

Natur, können das Präsidium bzw. die

Kammern in jedem Stadium des Verfahrens

von sich aus das Plenum einbeziehen.

4 Bei der Orientierung über das weitere

Verfahren gibt das Sekretariat den Parteien

die Zusammensetzung des Präsidiums

bzw. der zuständigen Kammer oder des

Plenums bekannt.

Art. 13 (Ablehnungsbegehren)

1 Begründete Einwände gegen die Zu-

sammensetzung, des Presseratspräsidi-

ums, der zuständigen Kammer oder des

Plenums sind innert 10 Tagen nach Erhalt

der Mitteilung des Presseratssekretariats

vorzubringen.

2 Der Kammerpräsident (bzw. Präsi-

dent) oder, im Falle seiner Ablehnung, die

beiden anderen Kammerpräsidenten (bzw.

Vizepräsidenten), sind für den Entscheid

über Ablehnungsbegehren zuständig.

3 Einem Ablehnungsbegehren ist statt-

zugeben, wenn eine besondere Nähe zu ei-

ner der Parteien oder zum Beschwerde-

gegenstand besteht, die die Fähigkeit zu ei-

ner unbefangenen Stellungnahme als we-

sentlich eingeschränkt erscheinen lassen.

Art. 14 (Ausstand)

1 Mitglieder des Schweizer Presserates

haben von sich aus in den Ausstand zu tre-

ten, wenn sie sich ausserstande sehen, zu

einer Beschwerde unbefangen Stellung zu

nehmen.

2 Ein Ausstandsgrund ist insbesondere

gegeben, wenn das Medium betroffen ist,

für das ein Presseratsmitglied arbeitet oder

in den letzten fünf Jahren gearbeitet hat.

Art. 15 (Beratung)

1 Die Beratungen des Präsidiums fin-

den in der Regel auf dem Korrespondenz-

weg (per E-Mail) oder telefonisch statt.
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2 Die Beratungen in den Kammern und

im Plenum finden in Form von Sitzungen

statt. Ergänzende Beratungen können

schriftlich (per E-Mail) durchgeführt werden.

3 Kammern und Plenum sind be-

schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte

der Mitglieder anwesend ist. Ebenso ist

bei Beschlüssen, die auf dem Korrespon-

denzweg gefasst werden, die Beteiligung

von mindestens der Hälfte der Mitglieder

erforderlich.

Art. 16 (Stellungnahmen des

Presserates)

1 Das Ergebnis der Beratungen wird in

einer schriftlichen Stellungnahme des

Presserates festgehalten.

2 Die Verabschiedung der Stellungnah-

me erfolgt mit einfacher Mehrheit des

Presseratspräsidiums bzw. der anwesen-

den Mitglieder der Kammer/des Plenums.

3 Der Schweizer Presserat kann in sei-

nen Stellungnahmen Feststellungen treffen

und Empfehlungen erlassen. Er hat keine

Sanktionsmöglichkeiten. Die Stellungnah-

me kann auf Nichteintreten, Gutheissung

oder Abweisung der Beschwerde lauten.

4 Sämtliche vom Presseratspräsidium

und den Kammern verabschiedete Stel-

lungnahmen (inkl. Nichteintretensent-

scheide) sind vor ihrer Veröffentlichung al-

len Presseratsmitgliedern auf dem Korre-

spondenzweg zuzustellen.

5 Wenn mindestens zwei Presserats-

mitglieder dies innert 10 Tagen nach der

Zustellung verlangen, ist die Stellungnah-

me im Plenum zu diskutieren. Nach unbe-

nutztem Ablauf dieser Frist gilt sie als vom

Presserat genehmigt.

Art. 17 (Zustellung an die Parteien)

1 Nach der definitiven Verabschie-

dung einer Stellungnahme ist diese den

Parteien vor der Veröffentlichung durch

das Sekretariat zuzustellen.

2 Die Stellungnahmen sind durch das

Präsidium und das Sekretariat zu unter-

zeichnen.

3 Die Parteien sind durch das Sekre-

tariat aufzufordern, auf eine Veröffentli-

chung der Stellungnahme zu verzichten,

bis diese vom Schweizer Presserat zur

Veröffentlichung freigegeben wird.

Art. 18 (Veröffentlichung)

1 Die Stellungnahmen des Schweizer

Presserates werden kontinuierlich zu

Handen der Medien und auf der Internet-

website des Schweizer Presserates ver-

öffentlicht. Der Schweizer Presserat gibt

zudem ein Jahrheft heraus.

2 Der Zeitpunkt der Veröffentlichung

wird durch das Präsidium des Schweizer

Presserates bestimmt.

3 Beschäftigt ein medienethisches

Thema die Öffentlichkeit überdurch-

schnittlich stark, kann das Präsidium des

Schweizer Presserates per Medienmittei-

lung ankünden, dass sich der Schweizer

Presserat mit dieser Fragen im Rahmen

seiner Zuständigkeit an seiner nächsten

Sitzung befassen wird bzw. dass das Prä-

sidium dem Plenum beantragen wird, die-

se Problematik aufzugreifen.

Schweizer Presserat
Conseil suisse de la presse
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Art. 19 (Endgültigkeit der

Stellungnahmen)

1 Die Stellungnahmen des Plenums des

Schweizer Presserates bzw. der einzelnen

Kammern sind endgültig.

2 Vorbehalten ist die nachträgliche Be-

richtigung einer Stellungnahme, die auf

nachweislich unrichtigen Fakten beruht.

Art. 20 (Verfahrenskosten)

1 Das Verfahren vor dem Schweizeri-

schen Presserat ist kostenlos.

2 Es werden weder Verfahrens- noch

Parteikosten gesprochen.

III. Berichterstattung, Archiv und

Ausführungsreglemente

Art. 21 (Jahresbericht)

Der Präsident des Schweizer Pressrates

erstattet dem Stiftungsrat der Stiftung

Schweizer Presserat jährlich Bericht

über die Tätigkeit des Presserates.

Art. 22 (Archiv)

Das Archiv des Presserates wird durch das

Sekretariat vom «Impressum» geführt.

Art. 23 (Reglemente)

Der Schweizer Presserat kann insbeson-

dere folgende Reglemente mit einfacher

Mehrheit erlassen:

a. Richtlinien zur «Erklärung der Pflich-

ten und Rechte der Journalistinnen und

Journalisten»;

b. Geschäftsordnung des Plenums

und der Kammern des Schweizer Pres-

serates.

IV. Zusammenarbeit

Art. 24 (Zusammenarbeit mit ande-

ren Institutionen)

Der Schweizer Presserat kann mit Om-

budsleuten schweizerischer Medien,

ausländischen Presseräten und ähn-

lichen Institutionen zusammenarbeiten.

V. Übergangs- und

Schlussbestimmungen

Art. 25 (Übergangsbestimmungen)

Für die am 31. Dezember 1999 beim bis-

herigen Presserat SVJ hängigen Verfah-

ren ist ab dem 1. Januar 2000 dieses Re-

glement massgebend.

Art. 26 (Inkrafttreten)

1 Dieses Reglement tritt per 1. Janu-

ar 2000 in Kraft.

2 Die Reglementsrevision vom 7. Juni

2001 tritt am 1. Juli 2001 in Kraft.

3 Die Reglementsrevision vom 29.

November 2006 (Art. 15 Abs. 5) tritt am

1. Juni 2007 mit einer Übergangsfrist

von einem Jahr in Kraft.

4 Die Reglementsrevision vom 5. Juni

2008 tritt am 1. Juli 2008 in Kraft.

MK, 05.06.2008
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